
§ 1b: Mit der „Visa Debit"-Karte kann der Karteninhaber Fernzahlungen

für Waren und Dienstleistungen von Händlern und Unternehmen

vornehmen.
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BGL 
BNP PARIBAS 

Sicherheitsregeln 

§ 3 Zur Vermeidung einer missbrauchlichen Nutzung der Leistungen 
der ,,Visa Debit"-Karte verpflichtet sich der lnhaber
der Karte seine Karte sorgfaltig aufzubewahren, sich seine 
Geheimnummer einzupragen und sie streng geheim zu halten. Die 
Geheimnummer darf weder auf der Karte noch auf einem Dokument 
notiert werden, das mit der Karte zusammen aufbewahrt wird. 

Sobald der Karteninhaber sich die Geheimnummer eingepragt hat, 
vernichtet er die Mitteilung, mit der er sie erhalten hat Sollte der 
Karteninhaber die PIN vergessen haben, kann er sich von der Bank 
eine neue Nummer erstellen lassen. 

Ein Verstoll gegen die Sicherheitshinweise gilt als grobe Fahrlassigkeit 
des Karteninhabers, der die Haftung fur die missbrauchliche Nutzung 
bzw. den daraus entstehenden Verlust allein tragt. 

§ 3a: Die ausgebende Bank gibt die Karte auf Antrag bei Genehmigung 
des Antrags aus. 

§ 3b: Der Aussteller behalt sich das Recht vor, die Karte ohne 
Mahnung oder Vorankundigung aus Grunden der Kartensicherheit 
oder wegen einer vermuteten unbefugten oder missbrauchlichen 
Verwendung zu sperren. Der Kunde wird hiervon schriftlich in
Kenntnis gesetzt Die Karte kann auf dem Postweg zugeschickt
werden. Die PIN wird in diesem Fall gesondert verschickt. Die 
ausgegebene Karte ist persbnlich und nicht ubertragbar. 

§ 4: Der Verlust oder Diebstahl der Karte ist vom Karteninhaber 
sofort dem standig besetzten Sperrannahmedienst (Telefonnummer 
(+352) 49 10 10) zu melden, damit unverzuglich Mallnahmen zur
Vermeidung einer missbrauchlichen Verwendung der Karte ergriffen 
werden kbnnen.

Auller bei Betrug oder grober Fahrlassigkeit wird der Karteninhaber 
nach Meldung des Verlustes oder Diebstahls an den zentralen 
Sperrannahmedienst oder seine kontofuhrende Zweigstelle von 
jeglicher Haftung im Zusammenhang mit der missbrauchlichen 
Verwendung seiner Karte freigestellt 

Nutzungslimit 

§ 5 Soweit keine anderweitige Regelung vereinbart wird, sind 
Auszahlungen an Geldautomaten auf 2.500 EUR pro Karte und einen 
Zeitraum von 7 Kalendertagen begrenzt. Gleiches gilt fur Zahlungen 
an POS-Terminals, wobei Verfugungen sowohl am GA als auch am 
POS-Terminal nur im Rahmen der Kontodeckung oder genehmigten 
0berziehung mbglich sind. 

§ Sa: In bestimmten Fallen (0berschreitung des Hbchstbetrags) kann 
bei Zahlungen mit der als Contactless-Funktion bezeichneten NFC­
Funktion die Eingabe der PIN erforderlich sein. 

Daruber hinaus kann der Karteninhaber in Abhangigkeit von der Hbhe 
des Zahlungsbetrags und der Anzahl der mit der als Contactless­
Funktion bezeichneten NFC-Funktion ausgefuhrten Transaktionen 
nach dem Zufallsprinzip aufgefordert werden, seine Karte einzufuhren 
und/oder seine Geheimnummer einzugeben. 
In jedem Fall muss der Karteninhaber die auf dem NFC-Terminal 
angezeigten Anweisungen beachten. 

§ 6 0berweisungen unter Nutzung der Funktion ,,meine eigenen 
Konten" sind auf einen Betrag im Gegenwert von 3.000 EUR pro
Transaktion begrenzt. 

0berweisungen unter Nutzung der Funktion ,,andere Konten" 
kbnnen vom Girokonto des Kontoinhabers als Auftraggeberkonto auf 
ein Konto in einem der folgenden Lander getatigt werden: Luxemburg, 
Belgien, Deutschland, Frankreich und Portugal. Sie kbnnen nur in Euro 
getatigt werden und sind auf 3.000 EUR pro Transaktion und auf 6.000 
EUR pro Zeitraum von 7Tagen vor der Transaktion begrenzt. 

§ 7 Der lnhaber der Karte bzw. des Kontos, fur das die Karte 
ausgegeben wurde, berechtigt hiermit die Bank, sein Konto mit dem 
Betrag der Auszahlungen und Zahlungen per Karte zu belasten, der im
,,Visa Debit"-System unter seiner Kartennummer
gespeichert wurden. 

§ 8 Als Nachweis der Transaktion gilt die Erfassung durch den 
Geldautomaten, das POS- Terminal entsprechend der elektronischen 
Erfassung durch die Bank bzw. den mit dem Betrieb des Systems 
beauftragten Vertreter der Bank.

§ Sa: Der Kontoinhaber berechtigt die ausgebende Bank und 
WORLDLINE, aus Sicherheits- und Beweisgrunden diese Erfassungen 
vorzunehmen. Die Parteien kommen uberein, dass die Erfassungen 
vor Gericht verwertbar sind und dieselbe. Beweiskraft haben wie
schriftliche Dokumente. 

Der Karteninhaber der Visa Debit-Karte akzeptiert 
und nimmt zur Kenntnis, dass fur Transaktionen am NFC-Terminal 
keine PIN erforderlich ist und er einer Zahlungstransaktion mit der als 
Contactless-Funktion bezeichneten NFC-Funktion zustimmt, wenn er 
seine Karte an das NFC-Terminal halt 

§ 9 Die Bank ist berechtigt, die Verfugungsmbglichkeiten fur die 
Transaktionen mit der Karte jederzeit durch schriftliche Mitteilung an
den Karteninhaber zu andern. 

§ 10: Besteht ein deutlich erhbhtes Risiko, dass der Kontoinhaber 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann, behalt sich 
die Bank das Recht vor, die Karte ohne Mahnung oder Vorankundigung 
zu sperren. Sie wird den Kunden hieruber schriftlich informieren. 

Gebuhren 

§ 11: Die Bank kann von dem Kunden fur die Bereitstellung der Karte 
und die Nutzung der angebotenen Leistungen eine Gebuhr verlangen. 

§ 12 Die Bank kann die Gebuhren nach vorheriger Mitteilung an
den Karteninhaber andern. Die Mitteilung kann auf beliebige Weise 
erfolgen, insbesondere durch Hinweis auf den Kontoauszugen. 

§ 13 Der lnhaber der Karte bzw. des Kontos, fur das die Karte 
ausgegeben warden ist, bevollmachtigt hiermit die Bank, das Konto 
mit den zuvor genannten Gebuhren zu belasten. Die entsprechenden 
Kontoauszuge gelten als Rechnung.

Sonstige Bestimmungen 

§ 14 Die Karte bleibt Eigentum der Bank. Sie ist auf Verlangen der Bank 
sowie insbesondere vor Auflbsung des Kontos, fur das sie ausgegeben 
warden ist, an die Bank zuruckzugeben. Abschluss und Auflbsung des 
Kontos erfolgen fruhestens 30 Tage nach Ruckgabe der Karte. 
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